
 
 

LANDESANWALTSCHAFT  BAYERN 
 

 

 
 

 

 

Landesanwaltschaft Bayern  Postfach 34 01 48  80098 München  

 

 
Hinweis: Diese Entscheidung wird gleichzeitig auf unserer Internetseite eingestellt. 
www.landesanwaltschaft.bayern.de 
 
 
Dienstgebäude Verkehrsverbindung Telefon:   089 2130-280 E-Mail:  poststelle@la-by.bayern.de  

Ludwigstr. 23 U3 und U6 (Universität)  Telefax:    089 2130-399 Internet:  http://www.landesanwaltschaft.bayern.de  

80539 München Buslinie 53   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2015 

 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Immissionsschutzrecht: Der von Jugendspielplätzen ausgehende Lärm ist zumutbar 
 
§ 1004 i.V.m. § 906 BGB, § 2 Abs. 2 und Abs. 6 Satz 1, § 5 Abs. 4 der 18. BImSchV, Art. 1 
Satz 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 2 und 3 KJG 
 
Öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch 
Lärmimmissionen 
Jugendspielplatz mit „Streetballanlage“ 
Bauplanungsrechtliche Festsetzung als „Spielplatz“ 
Bestimmungswidrige Nutzung des Spielplatzes zum Fußballspielen 
Schutzmindernde lagebedingte Faktoren eines Wohngrundstücks 
Wertende tatrichterliche Würdigung und deren Grenzen bei Anwendung des KJG 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 06.02.2015, Az. 22 B 12.269 
 
 
 
  



 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Abwehrrechte eines beeinträchtigten Nachbarn gegen Lärmbeeinträchtigungen durch 

einen als öffentliche Einrichtung betriebenen Spielplatz wurzeln nicht unmittelbar in § 22 

i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG; vielmehr kommt als Anspruchsgrundlage der allgemeine öf-

fentlich-rechtliche Abwehranspruch in Betracht (Rn. 22). 

 

2. Auch das KJG enthält keine Regelungen, die lärmbetroffenen Dritten entweder aus-

drücklich Ansprüche auf bestimmte lärmmindernde Maßnahmen gegen den Spielplatz-

betreiber einräumen oder die so auszulegen sind, dass mit ihnen unmittelbar entspre-

chende Ansprüche Dritter gegen den Spielplatzbetreiber begründet werden sollen 

(Rn. 22, 32). 

 

3. Die bauplanungsrechtliche Festsetzung eines „Spielplatzes“ schließt die Ein-richtung 

eines „Jugendspielbereichs“ nicht aus; sie erlaubt es vielmehr, entweder den von der 

Festsetzung erfassten Bereich insgesamt nicht nur als „Kinderspielplatz“ (für unter 14 

Jahre alte Kinder), sondern (auch) als „Jugendspielplatz“ (für 14- bis 18-Jährige) zu 

nutzen oder aber auf ihm zwei getrennte Teilbereiche für die beiden Altersgruppen (un-

ter 14 Jahre, 14 bis 18 Jahre) einzurichten (Rn. 28). 

 

4. Ob die besonderen Regelungen des KJG über die Einhaltung von Immissionsrichtwer-

ten bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen und der hierfür gegebenenfalls zu veran-

lassenden Maßnahmen in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt, kann offen 

bleiben (Rn. 35). 

 

5. Der Gesichtspunkt der Sozialadäquanz desjenigen Lärms, der bei der spielerisch-

sportlichen Betätigung von Jugendlichen unvermeidbar entsteht, kann im Unterschied 

zu dem von „normalen Sportanlagen“ verursachten Lärm eine Absenkung des Schutz-

niveaus benachbarter Wohnbebauung rechtfertigen (Rn. 59). 

 

6. Allein die Einrichtung eines Spielplatzes mit entsprechenden Spielgeräten führt nicht 

dazu, dass der Betreiber für jede Störung verantwortlich ist, die bei der bestimmungs-

widrigen Nutzung der Anlage (hier Fußballspielen) entsteht (Rn. 61). 



Hinweis: 

Die Entscheidung setzt sich ausführlich mit dem Konflikt zwischen Wohnbebauung und 

dem von Kinder- und Jugendspielplätzen ausgehenden Lärm sowie den hierzu in jüngerer 

Zeit ergangenen gesetzlichen Vorschriften auseinander. Nach dem durch Gesetz vom 

20.07.2011 (BGBl I S. 1474) neu eingefügten § 22 Abs. 1a Satz 1 BImSchG sind Ge-

räuscheinwirkungen‚ die von Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen durch Kinder 

hervorgerufen werden‚ im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung; nach § 22 

Abs. 1a Satz 2 BImSchG dürfen bei der Beurteilung dieser Geräuscheinwirkungen Immis-

sionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. Auch das bayerische Gesetz 

über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG) 

vom 20.07.2011 (GVBl S. 304) privilegiert den Lärm‚ den Jugendliche bei Freizeitaktivitä-

ten verursachen. Nach Art. 3 Abs. 1 KJG sind bei der Beurteilung des von Jugendspielein-

richtungen ausgehenden Lärms die besonderen Regelungen und Immissionsrichtwerte für 

Ruhezeiten nicht anzuwenden. 

 

Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Anschluss an den Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg (Urteil vom 23.05.2014, Az. 10 S 249/14, juris Rn. 22 f.) nun ent-

schieden hat, kommt der in § 22 BImSchG geregelte immissionsschutzrechtliche Abwehr-

anspruch gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S.v. § 3 Abs. 1 BImSchG im Verhältnis 

von beeinträchtigten Nachbarn und dem Hoheitsträger, der einen Spielplatz als öffentliche 

Einrichtung betreibt, nicht zur Anwendung. Auch das KJG enthalte keinen Abwehran-

spruch des Nachbarn. Abzustellen ist stattdessen auf den allgemeinen öffentlich-

rechtlichen Abwehranspruch (Rn. 21 f.). 

 

Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des von Kinder- und Jugendspieleinrichtungen 

ausgehenden Lärms hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in der Vergangenheit 

sich an den Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) und der 

Freizeitlärmrichtlinie orientiert (vgl. z.B. BayVGH, Beschluss vom 17.10.2007, Az. 22 ZB 

07.773). Seit Inkrafftreten des KJG bedarf es nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs 

dieses Rückgriffs nicht mehr (Rn. 37). Problematisch ist insoweit allerdings, ob dem baye-

rischen Landesgesetzgeber für diese Sonderregelung die Gesetzgebungskompetenz zu-

steht (vgl. LT-Drs. 16/8124 S. 4 ff.). Die Frage konnte der Verwaltungsgerichtshof aber 



offen lassen, weil im konkreten Fall eine Unanwendbarkeit des KJG zu keinem anderen 

Ergebnis geführt hätte (Rn. 58). Insoweit betont das Gericht, dass bei der spielerisch-

sportlichen Betätigung von Jugendlichen unvermeidbar Lärm entsteht, der unter dem Ge-

sichtspunkt der Sozialadäquanz eine Absenkung des Schutzniveaus benachbarter Wohn-

bebauung rechtfertigen kann. Dies könne im Einzelfall dazu führen, dass die Privilegierun-

gen des KJG im Ergebnis doch zur Anwendung kommen (Rn. 59; ähnlich bereits BayVGH, 

Urteil vom 03.12.2014, Az. 1 N 12.1228, Rn. 44).  

 

 

Dr. Unterreitmeier 
Oberlandesanwalt 
 

 

  



22 B 12.269 

Au 4 K 05.455 u.a. 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*. ***** *****, 

*. ******* *****, 

 ** * *** * ********: *************. ***, ***** ********, 

 - ****** - 

************** ** * *** *: 

************* ***** ****** *** ********, 

*******. */**** ****************, ***** ********, 

 

gegen 

 

Stadt Augsburg, 

Maximilianstraße 4, 86150 Augsburg, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern  

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Lärm mindernder Maßnahmen beim Betrieb einer Streetballanlage und Unterbindung 

des Fußballspielens auf einem Jugendspielplatz; 

hier: Berufung der Kläger gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Augsburg vom 19. Mai 2010, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 22. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Schenk, 



den Richter am Verwaltungsgerichtshof Demling, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Ertl 

 

ohne mündliche Verhandlung am 6. Februar 2015 

folgendes 

 

Urteil: 

 

I. Die Berufung wird zurückgewiesen. 

 

II. Die Kläger haben als Gesamtschuldner auch die Kosten des 

Berufungsverfahrens zu tragen. 

 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Kläger 

dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-

legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, 

wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Höhe leistet. 

 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.  

 

Tatbestand: 

 

I. 

 

1. Die Kläger bewohnen seit dem Jahr 1991 ein in ihrem Eigentum stehendes Rei-

henhaus (FlNr. 3147/42 der Gemarkung H*******) im Stadtbereich der Beklagten. 

Nördlich ihres Grundstücks liegt - jenseits einer etwa 17 m breiten öffentlichen Ver-

kehrsfläche (Sackgasse mit Parkplätzen am Ende) - eine unbebaute und begrünte 

Fläche (nördlicher Teil des ca. 3 ha großen Grundstücks FlNr. 3148 der Gemarkung 

H*******), die im nördlichen Bereich als Kinderspielplatz, im südlichen, mit einem ca. 

4,50 m hohen Stabgitterzaun umfassten Teil dagegen als Jugendspielplatz genutzt 

wird. Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts (UA Rn. 2) hat der Zaun 

zwei Metalltore, die verschließbar sind, aber nicht abgeschlossen werden; im Zeit-

punkt des vom Verwaltungsgerichtshof am 29. Oktober 2013 eingenommenen Au-

genscheins hatte der genannte Jugendspielbereich an seiner Südwestecke einen 

Zugang vom Gehweg über ein nicht verschließbares Tor im Stabgitterzaun, während 

die nördliche Umzäunung dieses Bereichs, die ihn vom Kinderspielbereich abgrenzt, 

einen ca. 3 m breiten Durchlass ohne Tor aufwies (vgl. das Protokoll vom 29.10.2013 
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nebst zugehörigen Fotos). Im südöstlichen Bereich des Jugendspielplatzes gibt es 

seit dem Jahr 1999 oder 2000 eine sogenannte „Streetballanlage“ (eine asphaltierte, 

ungefähr halbkreisförmige Fläche mit Basketballkorb). Die Beklagte hat durch Schil-

der die Benutzung des Jugendspielplatzes geregelt. Der im Zeitpunkt des Augen-

scheins am genannten südwestlichen Eingangstor angebrachten Beschilderung zu-

folge darf der Jugendspielplatz von Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren 

werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr, sonn- und feiertags dagegen von 9:00 Uhr bis 

13:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr benutzt werden; das Fussballspielen ist 

auf dem Platz verboten; ein Schild am nördlichen Gitterzaun neben dem genannten 

Durchlass vom Kinderspielbereich zum Jugendspielbereich weist letzteren als „Ju-

gendspielplatz für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre“ aus. 

 

Das Grundstück der Kläger und das Spielplatzgrundstück liegen im räumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 633 der Beklagten aus dem Jahr 1975. Die-

sem Plan zufolge befindet sich das klägerische Grundstück in einem nach § 1 Abs. 2 

Nr. 2, Abs. 3 Satz 1, § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiet (WR-Gebiet); 

das Spielplatzgrundstück ist mit der Aufschrift „Grünfläche“ und dem – in der Legen-

de zum Bebauungsplan entsprechend erklärten – Planzeichen „öffentlicher Spiel-

platz“ gekennzeichnet, das Wort „Parkanlage“ ist durchgestrichen. Nach Beschwer-

den von Nachbarn über unzumutbaren Lärm auf dem Spielplatz führte die Beklagte 

zwei Lärmmessungen (am 10.7.2003 und 28.9.2004) durch und ergriff Abhilfemaß-

nahmen, die aber nicht den von den Klägern gewünschten Erfolg brachten. Die Klä-

ger erhoben deswegen zwei Klagen zum Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 

mit dem Ziel, die Beklagte zur Entfernung des Basketballspielgeräts zu verpflichten 

(Az. Au 4 K 05.455) bzw. die Beklagte zu verpflichten, die Nutzung des Spielplatz-

grundstücks zum Fußballspielen zu unterbinden (Az. Au 4 K 06.1224). 

 

Das Verwaltungsgericht hat die Klagen nach Verbindung zur gemeinsamen Verhand-

lung und Entscheidung abgewiesen. Voraussetzung eines öffentlich-rechtlichen Ab-

wehranspruchs der Kläger gegen den von der Beklagten betriebenen Spielplatz sei, 

dass die Kläger durch die bekämpften Lärmimmissionen in ihrer Grundstücksnutzung 

nicht nur unwesentlich beeinträchtigt seien. Dies sei nicht der Fall. Ob die Lärmim-

missionen für die Kläger wesentlich beeinträchtigend seien, könne mangels unmittel-

bar anwendbarer Regelwerke und wegen der Atypik und Vielgestaltigkeit der von 

(Ball-)Spielplätzen für Kinder und Jugendliche ausgehenden Geräusche weitgehend 

nur durch tatrichterliche Wertung im Einzelfall beurteilt werden. Hierbei könnten aller-

dings die Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zur 

Ermittlung der Geräuschimmissionen herangezogen werden. Die in dieser Norm zum 

Ausdruck kommenden Wertungen und gesetzgeberischen Absichten könnten in die 
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tatrichterliche Wertung ebenso einfließen wie die Lage des Grundstücks und werten-

de Elemente wie Herkömmlichkeit, soziale und allgemeine Adäquanz. Das Grund-

stück der Kläger liege zwar innerhalb eines als WR-Gebiet festgesetzten und auch 

tatsächlich so bebauten Bereichs. Der nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

einem solchen Gebiet zukommende Immissionsschutz werde im Fall der Kläger al-

lerdings gemindert infolge der Lage des Grundstücks am Rand der Wohnbebauung, 

nahe einer 75 m entfernten, mit ca. 33.000 Kfz täglich stark befahrenen Straße und 

in unmittelbarer Nähe des im Bebauungsplan vom 18. Juli 1975 festgesetzten öffent-

lichen Spielplatzes ohne Altersbeschränkung; deshalb entspreche das Schutzniveau 

des Grundstücks gegenüber dem von Norden und Osten eindringenden Lärm nur 

dem eines Allgemeinen Wohngebiets (WA-Gebiets). Dieses Schutzniveau sei aller-

dings noch weiter abzusenken, weil gegenüber sozialadäquatem und gesellschaftlich 

akzeptiertem Lärm, wie er von Kinder- und Jugendspieleinrichtungen der vorliegen-

den Art ausgehe, von den Betroffenen eine besondere Toleranz erwartet werden dür-

fe. Weiter seien die Kläger auch deshalb weniger schutzbedürftig, weil sie ein Grund-

stück nahe einem im Bebauungsplan festgesetzten Spielplatz erworben hätten und 

damit hätten rechnen müssen, dass sich Nutzungsumfang und -intensität dieses 

Platzes ändern und neue Einrichtungen und Geräte dazukommen könnten. Die Höhe 

der den Klägern noch zumutbaren Beurteilungspegel der von der Streetballanlage 

ausgehenden Geräusche liege daher jedenfalls nicht unter 60 dB(A) tagsüber außer-

halb der Ruhezeiten, 55 dB(A) in den Ruhezeiten und 45 dB(A) nachts. Zusätzlich 

komme dem streitgegenständlichen Spielplatz ein „Altanlagenbonus“ zugute, so dass 

die ermittelten Beurteilungspegel um weitere 5 dB(A) zu verringern seien. Die vorlie-

gend vom gerichtlichen Sachverständigen in zwei Gutachten (vom 16.1.2007 bzw. 

25.3.2009) ermittelten maximalen Beurteilungspegel für die Tageszeit lägen - auch 

ohne „Altanlagenbonus“ - unterhalb der sonach maßgeblichen Immissionsrichtwerte; 

die Zweifel der Kläger an der Verwertbarkeit der gutachterlichen Feststellung seien 

unberechtigt. Ähnliches gelte - unter Anwendung des „Altanlagenbonus“ - hinsichtlich 

der für die Ruhezeiten ermittelten Beurteilungspegel bei maximaler Nutzungsintensi-

tät; lediglich das Gutachten vom 16. Januar 2007 habe hier einen Beurteilungspegel 

von 61 dB(A) ergeben. Die geringe Überschreitung des maßgeblichen Immissions-

richtwerts um 1 dB(A) sei aber hinnehmbar, weil - wie die Aufzeichnungen des Sach-

verständigen ergeben hätten - ein solcher (maximaler) Spielbetrieb nur selten statt-

finde. Eine unzumutbare Lärmbeeinträchtigung könne daher nicht festgestellt wer-

den, zumal die Kläger den Lärmimmissionen durch entsprechende Nutzung der 

lärmzugewandten bzw. -abgewandten Räume ihrer Wohnung begegnen könnten. 

Hinzu komme, dass unzumutbare Lärmimmissionen innerhalb der Ruhezeiten - und 

erst recht nachts - der Beklagten nicht zurechenbar seien. Denn die Beklagte habe 

alles ihr Zumutbare getan, um eine missbräuchliche Nutzung der Spielanlage zu ver-



hindern; gelinge ihr dies gleichwohl nicht vollständig, so seien die Kläger auf die In-

anspruchnahme polizeilicher Hilfe zu verweisen. Sie könnten von der Beklagten nicht 

- als „Minus“ neben dem vorrangig beanspruchten Abbau der Streetballanlage - wei-

tere Betriebseinschränkungen oder Maßnahmen zur Lärmminderung verlangen. 

 

Was den geltend gemachten Anspruch auf Unterbindung des Fußballspielens ange-

he, so falle eine solche - unerlaubte - Nutzung des Spielplatzes nicht in den Verant-

wortungsbereich der Beklagten, die dem Fußballspielen dadurch entgegenzuwirken 

versucht habe, dass sie die Platzfläche möglichst „fußballspielunfreundlich“ gestaltet 

habe. Das vom Gericht eingeholte Sachverständigengutachten vom 25. März 2009 

(nur dieses betreffe auch das Fußballspielen) beruhe zwar nicht auf gemessenen 

Beurteilungspegeln, die mit den Immissionsrichtwerten verglichen werden könnten. 

Dass es insoweit keine Messungen gegeben habe, liege aber an den Klägern, die 

ihren Mitwirkungsobliegenheiten bei der Sachverhaltsermittlung nicht nachgekom-

men seien. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Kläger durch Lärmimmissionen, 

die - unbeschadet der fehlenden Zurechenbarkeit an die Beklagte - Voraussetzung 

des geltend gemachten Anspruchs sei, sei daher nicht erwiesen. Einen neuen Be-

weisantrag hätten die Kläger insoweit nicht gestellt; zu weiteren Ermittlungen von 

Amts wegen bestehe kein Anlass. 

 

II. 

 

Mit der vom Verwaltungsgerichtshof zugelassenen Berufung verfolgen die Kläger ihre 

Begehren aus beiden Klagen weiter. 

 

Sie haben mit Schriftsatz vom 12. März 2012 beantragt, 

 

die Beklagte zu verpflichten, das Basketballspielgerät auf dem Jugend-

spielplatz zu entfernen und die Nutzung dieses Spielplatzes zum Fußball-

spielen zu unterbinden, 

 

hilfsweise: die Beklagte zu verpflichten, die nötigen Vorkehrungen zu tref-

fen, damit beim Betrieb der Jugendspieleinrichtung die nach § 2 Abs. 2 

Nr. 4 der 18. BImSchV und Art. 3 Abs. 1 KJG maßgeblichen Immissions-

richtwerte nicht überschritten werden. 

 

Sie machen geltend: 

 

Angesichts der Begründung des Bebauungsplans und der Art und Weise, wie die 
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Nutzungsart der jetzigen Spielplatzfläche durch Planzeichen gekennzeichnet sei, be-

stünden Bedenken gegen eine wirksame Festsetzung eines Spielplatzes. Unabhän-

gig davon dürfe zwar ein Kinderspielplatz, nicht aber die im Jahr 2000 neu errichtete 

befestigte Streetballanlage neben einem WR-Gebiet festgesetzt werden; erst Recht 

unzulässig sei die später hinzugekommene Nutzung zum Fußballspielen. Maßgeblich 

seien vorliegend die für ein WR-Gebiet geltenden Immissionsrichtwerte; die Schutz-

würdigkeit der Kläger dürfe entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht auf-

grund verschiedener Umstände bis zu der eines WA-Gebiets herabgemindert wer-

den. Das Grundstück liege nicht am Rand, sondern (außer in Richtung der östlich 

vorbeilaufenden L********* Straße) inmitten umgehender Wohnbebauung. Die starke 

Vorbelastung durch den Straßenverkehr rechtfertige keine weitere Minderung der 

Schutzwürdigkeit, sondern erfordere im Gegenteil einen umso stärkeren Schutz vor 

zusätzlichem, andersartigem und intensiverem Lärm. Die Sozialadäquanz des von 

spielenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgehenden Lärms 

rechtfertige kein weiteres Absenken des Schutzniveaus; insofern weise ein Bolzplatz 

oder eine Streetballanlage ein deutlich höheres Konfliktpotential zu angrenzender 

Wohnbebauung auf als herkömmliche Kinderspielplätze. Deshalb könne den Klägern 

auch nicht zusätzliche Toleranz mit dem Argument abverlangt werden, sie hätten ihr 

Grundstück in Kenntnis des bestehenden Spielplatzes erworben; die Errichtung der 

Streetballanlage innerhalb des Kinder- und Jugendspielplatzes stelle eine Neuanlage 

dar. Zur Unrecht habe das Verwaltungsgericht in seinem Urteil - abweichend von 

seiner einstweiligen Anordnung vom 6. April 2006 - die Erheblichkeitsschwelle bei 

einem Beurteilungspegel von deutlich mehr als 56 dB(A) zur Tagzeit außerhalb der 

Ruhezeiten gesehen. Die Bewertung der verschiedenen Lärmmessungen, Kamera-

aufzeichnungen und Gutachten durch das Verwaltungsgericht sei fehlerhaft; die zu-

grundegelegten Gutachten beruhten auf nicht repräsentativen Messungen und seien 

insgesamt unzureichend; frühere gutachterliche Messungen und eigene Aufzeich-

nung der Kläger hätten deutlich höhere Immissionsbelastungen durch Basketball- 

und Fußballspielen belegt. Das Verwaltungsgericht setze den „Altanlagenbonus“ zu 

Unrecht an, weil die Streetballanlage, auf die maßgeblich abzustellen sei, erst nach 

dem Inkrafttreten der Sportanlagenlärmschutzverordnung errichtet worden sei. Die 

Regelung über „seltene Ereignisse“ (§ 5 Abs. 6 der 18. BImSchV) komme entgegen 

der Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht zum Tragen, weil die Beeinträchtigungen 

während der Ruhezeit an mehr als 18 Tagen im Jahr aufträten. Der während der Ru-

hezeiten auftretende Spiellärm sei entgegen der (wiederum in Abkehr von der im Be-

schluss vom 6.4.2006 vertretenen) Ansicht des Verwaltungsgerichts der Beklagten 

zurechenbar. Die Beklagte habe auch den Anforderungen nach Art. 4 Nrn. 1 bis 4 

des Gesetzes über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspie-

leinrichtungen vom 20. Juli 2011 (KJG) nicht entsprochen, wonach u.a. Jugendspie-



leinrichtungen im Freien u.a. nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung zu 

errichten und zu betreiben sowie technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen 

durchzuführen seien. So sei die Streetballanlage beispielsweise auf einer lärminten-

siven Betonplattform ohne geräuschdämmenden Belag und ohne weitere Schall-

schutzmaßnahmen errichtet worden. 

 

Die Kläger könnten auch die Unterbindung des Fußballspielens verlangen. Die Aus-

gestaltung der Basketballspielstätte mit befestigtem Untergrund biete einen Anreiz für 

die bestimmungswidrige Nutzung der Fläche zum Fußballspiel. Die Langzeitmessung 

habe bewiesen, dass selbst in Zeiten eines insgesamt reduzierten Spielaufkommens 

diese zweckwidrige Nutzung über erhebliche Zeit stattfinde, vor allem während der 

Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen; zumindest hätten die Kläger als „Minus“ einen 

Anspruch auf Unterbindung des Fußballspiels während der Ruhezeiten. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Im Bebauungsplan Nr. 633 sei seit dem 18. Februar 1975 rechtskräftig der streitge-

genständliche Spielplatz auf der Grünfläche festgesetzt; der Bebauungsplan sei nicht 

nachträglich verändert worden. Nach dem neugeschaffenen KJG, das insbesondere 

Jugendspieleinrichtungen regele, erübrigten sich gesonderte Feststellungen zu den 

von den Klägern beklagten Immissionsrichtwertüberschreitungen in Ruhezeiten. 

Nunmehr sei der Beurteilungszeitraum auf die Zeit von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr aus-

zudehnen, so dass die zu ermittelnden Beurteilungspegel gegenüber den vom Ver-

waltungsgericht zugrunde gelegten Ruhezeit-Pegeln (S. 19 des Urteils) niedriger 

ausfielen; Überschreitungen des maßgeblichen Immissionsrichtwerts seien nach ei-

ner überschlägigen Berechnung des Umweltamts der Beklagten keinesfalls mehr zu 

erwarten. 

 

Zu Recht habe das Verwaltungsgericht vorliegend aufgrund verschiedener schutz-

mindernder Umstände einen den Klägern zumutbaren Immissionspegel von 60 dB(A) 

angenommen. Der Streetballanlage, die vor Inkrafttreten des KJG errichtet worden 

sei, komme auch ein „Altanlagenbonus“ gemäß Art. 5 Abs. 2 KJG zugute; davon ab-

gesehen beseitige die Errichtung der Streetballanlage auch nicht die Identität des 

öffentlichen Spielplatzes, der somit den Altanlagenbonus nach § 5 Abs. 4 der 

18. BImSchV genieße. Jedenfalls die Hauptanträge der Kläger müssten schon daran 

scheitern, dass die Kläger keinen Anspruch auf Reduzierung des der Beklagten zu-

stehenden Ermessens „auf Null“ hätten; sie könnten keine bestimmten, nach ihrer 
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Ansicht als einzige in Betracht kommenden Maßnahmen verlangen. 

 

Der Vertreter des öffentlichen Interesses hat keinen Antrag gestellt, ist aber der An-

sicht der Beklagten beigetreten. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die beigezogenen Be-

hördenakten sowie auf die Gerichtsakten einschließlich der Niederschrift über den 

Augenscheinstermin vom 29. Oktober 2013 Bezug genommen. In diesem Termin 

haben die Beteiligten weitere außergerichtliche Verhandlungen mit dem Ziel einer 

außergerichtlichen Streitbeilegung vereinbart und sich für den Fall von deren Erfolg-

losigkeit mit einem Urteil ohne mündliche Verhandlung einverstanden erklärt. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Über die Klagebegehren entscheidet der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 101 

Abs. 2 VwGO mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung, nach-

dem die nach dem Augenschein vom 29. Oktober 2013 erneut geführten langwieri-

gen Verhandlungen der Beteiligten zu keiner Einigung geführt haben. 

 

Die Klagebegehren sind als allgemeine Leistungsklagen, die auf ein hoheitliches Tun 

oder Unterlassen der Beklagten gerichtet sind, zulässig. Sie sind aber nicht begrün-

det. Die Kläger haben keinen Anspruch gegen die Beklagte dahingehend, dass diese 

das Basketballspielgerät auf dem Jugendspielplatz entfernt (Hauptantrag, Teil 1 – 

hierzu unten 1). Sie können auch nicht verlangen, dass die Beklagte weitere Vorkeh-

rungen trifft, um eine Überschreitung des nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 der 18. BImSchV und 

Art. 3 Abs. 1 KJG maßgeblichen Immissionsrichtwerts zu verhindern (Hilfsantrag - 

hierzu unten 2). Auch ein Anspruch auf Unterbindung des Fußballspielens (Hauptan-

trag, Teil 2) besteht nicht (hierzu unten 3). 

 

1. Der von den Klägern geltend gemachte Anspruch darauf, dass die Beklagte das 

Basketballspielgerät („Streetballanlage“) vom Jugendspielplatz entfernt, besteht unter 

keinem Gesichtspunkt. 

 

1.1. Der Jugendspielplatz ist von der Beklagten als öffentliche Einrichtung, nämlich 

als Einrichtung der öffentlichen Wohlfahrtspflege, insbesondere der Jugendhilfe und 

der „Jugendertüchtigung“ (vgl. Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung - GO), eingerichtet 

worden und wird als solche von der Beklagten selbst betrieben. Auf welche Rechts-

grundlage Abwehrrechte gegen schlicht hoheitlich betriebene Anlagen gestützt wer-

den können, wird in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



gesehen; teilweise werden solche als „allgemeiner öffentlich-rechtlicher Abwehran-

spruch“ bezeichneten Abwehrrechte aus den Grundrechten (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, 

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG), teilweise aus einer entsprechenden Anwendung zivilrecht-

licher Vorschriften – namentlich aus § 1004 i.V.m. § 906 BGB (so BayVGH, U.v. 

11.1.2013 – 22 B 12.2367 – juris Rn. 18; offen gelassen von BayVGH, U.v. 6.5.2013 

– 22 B 12.19 – UPR 2014, 15, juris Rn. 18) hergeleitet. 

 

Geklärt ist jedenfalls, dass im Fall von – auch vorliegend streitgegenständlichen – 

Lärmbeeinträchtigungen durch eine öffentliche Einrichtung Abwehrrechte im Verhält-

nis zwischen dem beeinträchtigten Nachbarn und dem Betreiber des Spielplatzes als 

„Störer“ nicht unmittelbar in § 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG wurzeln, auch wenn der 

„Störer“ ein Hoheitsträger ist; vielmehr kommt als Anspruchsgrundlage der allgemei-

ne öffentlich-rechtliche Abwehranspruch in Betracht (VGH BW, U.v. 23.5.2014 –

 10 S 249/14 – juris Rn. 22 und 23, unter Hinweis auf BVerwG, U.v. 29.4.1988 –

 7 C 33.87 - BVerwGE 79, 254, und U.v. 19.1.1989 – 7 C 77.87 - BVerwGE 81, 197). 

Diese vor dem Inkrafttreten (am 1.8.2011) des bayerischen Gesetzes über Anforde-

rungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG) vom 

20. Juli 2011 (GVBl 2011, 304) entwickelten Grundsätze können auch für den An-

wendungsbereich des KJG gelten, das ebenso wie das Bundesimmissionsschutzge-

setz - dem Betreiber eines Spielplatzes öffentlich-rechtliche Pflichten auferlegt und 

der Behörde Befugnisse zur Durchsetzung dieser Pflichten verleiht; dagegen enthält 

das KJG keine Regelungen, die lärmbetroffenen Dritten entweder ausdrücklich An-

sprüche auf bestimmte lärmmindernde Maßnahmen gegen den Spielplatzbetreiber 

einräumen oder die unter Berücksichtigung der amtlichen Begründung zu dem (ohne 

Änderungen angenommenen) Gesetzentwurf der Staatsregierung (LT-Drs. 16/8124) 

so auszulegen sind, dass mit ihnen unmittelbar entsprechende Ansprüche Dritter ge-

gen den Spielplatzbetreiber begründet werden sollen. 

 

1.2. Die Kläger meinen, ein Anspruch auf Beseitigung der Basketballspielanlage be-

stehe - unabhängig vom Ausmaß des bei ihrem Betrieb entstehenden Lärms - schon 

deshalb, weil der gesamte, auf der Nordspitze des Grundstücks FlNr. 3148 der Ge-

markung H******* befindliche Spielplatz oder jedenfalls derjenige Teil, auf dem sich 

der Jugendspielbereich befindet, bauplanungsrechtlich unzulässig sei. Insoweit hal-

ten es die Kläger für geboten, in Anlehnung an das Rechtsinstitut des Gebietserhal-

tungsanspruchs den Klägern Schutz vor Lärm unabhängig davon zu gewähren, ob 

der Lärm für sie zu einer „tatsächlich spürbaren und nachweisbaren Beeinträchti-

gung“ führt (vgl. BVerwG, U.v. 16.9.1993 - 4 C 28/91 - DVBl 1994, 284, juris Rn. 23). 

Ob dieser Weg gangbar ist und ob dagegen insbesondere eingewandt werden könn-

te, dass die Einrichtung eines - im Bebauungsplan nicht festgesetzten - Spielplatzes 
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nicht die Art des Gebiets verändere, kann vorliegend dahinstehen. Denn der Jugend-

spielplatz ist bauplanungsrechtlich nicht unzulässig. 

 

1.2.1. Das Gebiet, in dem die Kläger wohnen, ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 

Satz 1, § 3 BauNVO als Reines Wohngebiet (WR) festgesetzt; Anhaltspunkte dafür, 

dass die heutige Nutzung dieser Festsetzung nicht (mehr) entspräche, haben sich 

weder aus dem Vortrag der Beteiligten noch aus dem gerichtlichen Augenschein vom 

29. Oktober 2013 ergeben. Der streitgegenständliche Bereich, für welche als Nut-

zungsart „Grünfläche“ mit „öffentlichem Spielplatz“ festgesetzt ist, liegt aber außer-

halb dieses Bereichs. Dies lässt die zeichnerische Festsetzung der „WR-Gebiete“ im 

Bebauungsplan zweifelsfrei erkennen. Die äußeren Grenzen solcher Gebiete erge-

ben sich ersichtlich aufgrund der andersfarbigen, meist mit den Buchgrundstücks-

grenzen und an vielen Stellen mit den Straßenbegrenzungslinien übereinstimmenden 

Kennzeichnung angrenzender anderer Nutzungen; lediglich zur Verdeutlichung der 

Grenze eines WR-Gebiets wird an einigen Stellen im streitgegenständlichen Bebau-

ungsplan zusätzlich - aber nicht notwendigerweise - das Planzeichen „Perlenschnur“ 

gemäß Nr. 13.5 der bei Bekanntmachung des Bebauungsplans im Jahr 1975 gelten-

den Anlage zur Planzeichenverordnung vom 19. Januar 1965 (BGBl I S. 21 – 

PlanzV 1965) verwendet. 

 

1.2.2. Die Kläger können auch nicht mit Erfolg einwenden, die Festsetzung des öf-

fentlichen Spielplatzes im Bebauungsplan sei nicht rechtsgültig, weil in der Begrün-

dung des Bebauungsplans die streitgegenständliche Fläche nur als „Grünfläche 

(Parkanlage)“ bezeichnet, von einem Spielplatz aber nicht die Rede sei und das 

Spielplatzsymbol auf dem Plan nur aufgeklebt sei. Die Kennzeichnung der Grünflä-

che sowie des darauf befindlichen Spielplatzes entspricht der Planzeichenverord-

nung vom 19. Januar 1965. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 PlanzV 1965 sollen in einem 

Bauleitplan die in der Anlage zur Verordnung enthaltenen Planzeichen verwendet 

werden; nach Nr. 9 der Anlage zur PlanzV 1965, die die Kennzeichnung von Grün-

flächen betrifft, soll (nicht „muss“) in einem Bauleitplan zusätzlich zur Einrahmung 

(entsprechend der in Nr. 9 der Anlage zur PlanzV 1965 abgebildeten Weise) der 

Grünflächendarstellung noch die Art der jeweiligen Grünfläche durch ein Planzeichen 

gekennzeichnet werden; für einen Spielplatz ist das Planzeichen eines „Eimerchens“ 

in rechteckigem Rahmen vorgesehen. Eine solche Kennzeichnung wurde vorliegend 

verwendet. Auf dem Exemplar des Bebauungsplans, das als Anlage 3 zu den vom 

Verwaltungsgericht dem Verwaltungsgerichtshof vorgelegten Unterlagen gehört, ist 

dieses Symbol entgegen der Annahme der Kläger nicht aufgeklebt, sondern einge-

zeichnet. 
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Bedenken gegen die gültige Festsetzung eines Spielplatzes ergeben sich vorliegend 

auch nicht daraus, dass an anderer Stelle im Bebauungsplan oder der Begründung 

hierzu von einem Spielplatz nicht die Rede ist. Denn die zusätzliche Kennzeichnung 

(„Eimerchensymbol“) wäre zum Einen nach der Regelungstechnik in Nr. 9 der Anlage 

zur PlanzV 1965 nicht zwingend erforderlich gewesen; die Spielplatznutzung ist viel-

mehr nur eine von insgesamt sieben mit einem besonderen Zeichen zusätzlich, aber 

nicht zwingend, darstellbaren möglichen Nutzungen einer Grünfläche. Das Fehlen 

einer solchen zusätzlichen Kennzeichnung würde demnach nicht ausschließen, dass 

auf einer (nicht durch anderweitige zusätzliche Kennzeichnung „verbrauchten“) Grün-

fläche ein Spielplatz eingerichtet werden darf. Zum Andern ist eine Gemeinde bei der 

Erstellung eines Bebauungsplans frei in der Wahl der Mittel, derer sie sich bedient, 

um dem Gebot formeller Bestimmtheit zu genügen. Sie kann die zeichnerische Fest-

setzung oder die textliche Beschreibung wählen oder auch beide Elemente miteinan-

der kombinieren. Unabhängig von der Wahl der Mittel ist lediglich notwendig, dass 

der Inhalt der Festsetzung hinreichend deutlich erkennbar und damit der von der 

Planzeichenverordnung verfolgte Zweck erreicht worden ist. Wann dies der Fall ist, 

kann nicht abstrakt, sondern nur nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt wer-

den (HessVGH, U.v. 12.7.2004 – 9 N 69/03 - NVwZ-RR 2005, 686). 

 

Vorliegend steht die hinreichend deutliche Kennzeichnung der streitgegenständlichen 

Fläche als Grünfläche mit einem öffentlichen Spielplatz außer Frage. Die Umstände, 

dass im Bebauungsplan das neben dem Spielplatzsymbol und dem Schriftzug „Grün-

fläche“ stehende Wort „Parkanlage“ gestrichen ist, dass in der Begründung des Be-

bauungsplanes nur von der Grünfläche als „großzügig angelegter Straßenteiler im 

Norden“, nicht aber von einem Spielplatz die Rede ist, und dass offenbar auch Plan-

unterlagen existieren, auf denen das Spielplatzsymbol nur aufgeklebt oder gar nicht 

vorhanden ist, reichen weder für sich genommen noch in der Gesamtheit aus, um an 

einer wirksamen Festsetzung einer zum „Spielplatz“ bestimmten Grünfläche zu zwei-

feln. Die Festsetzung einer Grünfläche mit „Eimerchensymbol“, selbst die Festset-

zung einer Grünfläche ohne anderweitige zusätzliche Kennzeichnung (oder mit 

durchgestrichener zusätzlicher Kennzeichnung) reichen aus. 

 

1.2.3. Die bauplanungsrechtliche Festsetzung eines „Spielplatzes“ schließt die Ein-

richtung eines „Jugendspielbereichs“ nicht aus; sie erlaubt es vielmehr, entweder den 

von der Festsetzung erfassten Bereich insgesamt nicht nur als „Kinderspielplatz“ (für 

unter 14 Jahre alte Kinder), sondern (auch) als „Jugendspielplatz“ (für 14- bis 18-

Jährige) zu nutzen oder aber auf ihm zwei getrennte Teilbereiche für die beiden Al-

tersgruppen (unter 14 Jahre, 14 bis 18 Jahre) einzurichten. Zwar wird heutzutage - 

und wurde zur Zeit der vorliegend streitgegenständlichen Festsetzung (im Jahr 1975) 
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- unter dem Begriff „Spielplatz“ gemeinhin in erster Linie ein Spielplatz für Kinder im 

Alter bis zu etwa 14 Jahren verstanden; dieses Begriffsverständnis beruht auf ent-

wicklungspsychologischen Erkenntnissen und hat vielfach Ausdruck in Rechtsvor-

schriften gefunden (z.B. § 1 JSchG, § 7 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII). Dies bedeutet aber 

nicht, dass ein mit dem Planzeichen „Eimerchensymbol“ festgesetzter Spielplatz nur 

für Kinder unter 14 Jahre gedacht wäre, zumal die Planzeichenverordnung in der 

damaligen Fassung ein spezielles Symbol für „Jugendspielplätze“ nicht kannte, die 

zusätzliche textliche Festsetzung eines Kinderspielbereichs oder Jugendspielbe-

reichs im Jahr 1975 (und heute) rechtlich nicht vorgeschrieben war und seinerzeit für 

eine solche gesonderte Kennzeichnung kein Bedarf gesehen wurde. Einzuräumen 

ist, dass zur Zeit des vorliegenden Bebauungsplans die heutigen „Trendsportarten“ 

und die dafür nötigen Anlagen (Streetballanlage, Half-Pipe u.ä. für Skateboarder 

usw.) größtenteils und weithin ebenso unbekannt waren wie die mit solchen Anlagen 

verbundenen Konfliktsituationen; immerhin waren für Jugendliche bestimmte Bolz-

plätze und auch Basketballkörbe denkbar. Ein Basketballspielgerät wie im vorliegen-

den Fall geht hinsichtlich seiner „Lärmträchtigkeit“ möglicherweise über einen her-

kömmlichen Kinderspielplatz hinaus, gleicht insoweit aber nicht einem Bolzplatz. 

 

Der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Unterscheidung zwischen „Kinderspiel“ 

und „Jugendspiel“ haben zwar der Bundesgesetzgeber und der bayerische Landes-

gesetzgeber Rechnung getragen. Auf Bundesebene wurde mit Gesetz vom 20. Juli 

2011 (BGBl I S. 1474) der neue § 22 Abs.1a BImSchG eingefügt (wonach Ge-

räuscheinwirkungen, die von Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie 

beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall kei-

ne schädliche Umwelteinwirkung sind). Auf Landesebene wurde durch das neu ge-

schaffene Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugend-

spieleinrichtungen (KJG vom 20.7.2011, GVBl 2011, S. 304) ausdrücklich zwischen 

den von Kindern einerseits und Jugendlichen andererseits ausgehenden Geräu-

schimmissionen unterschieden und hierbei „Kinderlärm“ sehr weitgehend privilegiert 

(vgl. Art. 2 KJG), wogegen sich nach Art. 3 KJG die Beurteilung des von Jugendspie-

leinrichtungen ausgehenden Lärms nunmehr ausdrücklich nach der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung richten soll, allerdings mit privilegierenden Maßgaben.  

 

Aus der von Rechtsprechung und Schrifttum entwickelten und neuerdings auch vom 

Gesetzgeber (mit § 22 Abs. 1a BImSchG bzw. den Regelungen des KJG) kodifizier-

ten Unterscheidung zwischen Kinderspielplätzen und Jugendspieleinrichtungen lässt 

sich aber nicht schließen, dass ein – wie vorliegend geschehen – im Jahr 1975 fest-

gesetzter, durch keine weiteren Erläuterungen eingeschränkter „Spielplatz“ seinerzeit 

einer Benutzung durch 14-Jährige und ältere Jugendliche verschlossen gewesen 
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wäre und altersgemäße Spielmöglichkeiten für Jugendliche ausgeschlossen hätte, so 

dass eine nachträgliche, erst mehrere Jahre später erfolgte Ausstattung mit speziell 

für diese Altersgruppe gedachten Spielgeräten oder der spielerisch-sportlichen Betä-

tigung dienenden Geräten unzulässig gewesen wäre. 

 

Der von den Klägern in seinen Auswirkungen bekämpfte Jugendspielplatz ist daher 

bauplanungsrechtlich zulässig. 

 

1.3. Auch aus den Regelungen des am 1. August 2011 in Kraft getretenen KJG kön-

nen die Kläger jedenfalls keine für sie günstigere Rechtsposition ableiten; auf etwai-

ge Bedenken, ob die Regelungen des KJG „anlagenbezogenen Lärm“ betreffen und 

insoweit die Gesetzgebungskompetenz für den Landesgesetzgeber nicht gegeben 

sein könnte, kommt es daher nicht an. Die nach Art. 3 Abs. 2 und 3 KJG bestehen-

den Pflichten und Verbote begründen – wie unter 1.1 ausgeführt – aber keine unmit-

telbaren Handlungs- oder Unterlassungsansprüche von Nachbarn gegen den Anla-

genbetreiber. Zudem kommen, wie sich aus Art. 4 KJG ergibt, zur Erfüllung der An-

forderungen nach Art. 3 Abs. 2 KJG verschiedene Maßnahmen in Betracht mit der 

Folge, dass auch die Behörde beim Erlass von Maßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 1 

KJG nach pflichtgemäßem Ermessen die grundsätzliche Vielfalt möglicher Abhilfe-

maßnahmen zu beachten hat und bei bestimmten („alten“ oder baurechtlich geneh-

migten oder genehmigungsfreien) Jugendspieleinrichtungen gemäß Art. 5 Abs. 2 und 

3 KJG weiteren Einschränkungen unterliegt. Im Gegenteil kommt nach Art. 5 Abs. 3 

KJG – als schärfste Maßnahme – eine von der Behörde zu verfügende Betriebsein-

stellung (die Beseitigung des Basketball-Spielgeräts, das vorliegend den Kern des 

gesamten Jugendspielbereichs ausmacht, kommt einer vollständigen Betriebseinstel-

lung gleich) nur unter besonders strengen Voraussetzungen in Betracht, nämlich zum 

Einen die Überschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte in einem die Ge-

sundheit gefährdenden Ausmaß und zusätzlich die Unmöglichkeit, diese Überschrei-

tungen durch nachträgliche Schutzmaßnahmen oder die Festsetzung von Betriebs-

zeiten vermeiden zu können. Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend diese besonderen 

Voraussetzungen kumulativ erfüllt wären, bestehen nicht. 

 

Auch bei Hinwegdenken des KJG besteht kein Anspruch auf Beseitigung des Bas-

ketballspielgeräts, sondern allenfalls ein Anspruch auf Unterbindung unzumutbarer 

Lärmimmissionen. 

 

2. Die Kläger können auch nicht verlangen, dass die Beklagte weitere Vorkehrungen 

trifft, um die - nach Ansicht der Kläger - beim Betrieb der Jugendspieleinrichtung auf-

tretenden Überschreitungen der nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 der 18. BImSchV und Art. 3 
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Abs. 1 KJG maßgeblichen Immissionsrichtwerte zu verhindern (Hilfsantrag zum 

Hauptantrag, Teil 1). 

 

2.1. Die Begründetheit der streitgegenständlichen Verpflichtungsbegehren der Kläger 

richtet sich nach der im Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung maßgeblichen Sach- und 

Rechtslage. Insoweit ist zu beachten, dass hinsichtlich der von den Klägern einge-

forderten Einhaltung von Immissionsrichtwerten und der hierfür gegebenenfalls sei-

tens der Beklagten zu veranlassenden Maßnahmen der bayerische Landesgesetz-

geber im Lauf des Gerichtsverfahrens mit dem am 1. August 2011 in Kraft getretenen 

Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrich-

tungen (KJG, vom 20.7.2011, GVBl 2011, S. 304) besondere Regelungen geschaf-

fen hat. Wie die Begründung zum Gesetzentwurf (LT-Drs. 16/8124 S. 4 ff.) erkennen 

lässt, erschließt sich die Gesetzgebungskompetenz eines Bundeslandes für den hier 

in Rede stehenden Lärm nicht ohne Weiteres. Diese Frage braucht hier jedoch nicht 

vertieft zu werden. Ob vorliegend das KJG heranzuziehen oder auf die Rechtslage 

vor dem Inkrafttreten des KJG abzustellen ist, kann nämlich dahinstehen; in beiden 

Fällen ergibt sich vorliegend das gleiche Ergebnis. 

 

2.2. Zum KJG: 

 

2.2.1. Bis zum Inkrafttreten des KJG wurden die Bestimmungen des § 22 Abs. 1 

i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG als Maßstab dafür herangezogen, welches Ausmaß an 

Lärmbelästigungen dem von einem Bolzplatz betroffenen Nachbarn zuzumuten ist 

(vgl. hierzu z.B. VGH BW, U.v. 23.5.2014, a.a.O.); der Verwaltungsgerichtshof hat 

insofern eine tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Orientierung an Rege-

lungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung und der Freizeitlärmrichtlinie des 

Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 4. Mai 1995 (NVwZ 1997, 469) 

für geboten gehalten (z.B. B.v. 12.5.2004 – 22 ZB 04.234 – NVwZ-RR 2004, 735, 

B.v. 16.11.2004 – 22 ZB 04.2269 – NVwZ-RR 2005, 532 und B.v. 17.10.2007 –

 22 ZB 07.773). Soweit es um Jugendspielplätze in Bayern geht, regelt indes nun-

mehr Art. 3 Abs. 1 KJG, dass zur Beurteilung des von Jugendspieleinrichtungen aus-

gehenden Lärms die Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl I 

S. 1588, ber. S. 1790) mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass die besonderen Rege-

lungen und Immissionsrichtwerte für Ruhezeiten keine Anwendung finden. Ein Rück-

griff auf die für die Nachtzeit geltenden Richtwerte der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung ist bei Anwendung des KJG entbehrlich, weil gemäß Art. 3 Abs. 3 KJG Ju-

gendspieleinrichtungen zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr nicht betrieben werden 

dürfen. Nach dem Willen des Landesgesetzgebers baut das KJG „auf den gut einge-

führten immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der 18. BImSchV auf und über-
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trägt sie vom Ansatz her auf Jugendspieleinrichtungen“ (LT-Drs. 16/8124 S. 6). 

 

Bei der Bestimmung der vorliegend den Klägern immissionsschutzrechtlich zumutba-

ren Schallimmissionen ist nach § 2 Abs. 6 Satz 1 der 18. BImSchV von der baupla-

nungsrechtlichen Festsetzung des von den Klägern bewohnten Gebiets als Reines 

Wohngebiet auszugehen. Anhaltspunkte dafür, dass die Festsetzung „WR“ im Be-

bauungsplan heute nicht (mehr) der tatsächlichen Nutzung entspräche, haben sich 

weder aus den Akten noch dem Vortrag der Beteiligten noch beim Augenschein 

durch das Gericht am 29. Oktober 2013 ergeben. Danach gilt gemäß Art. 3 Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 3 KJG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 5 der 18. BImSchV an allen 

Wochentagen tagsüber (von 7:00 bis 22:00 Uhr) einheitlich ein Immissionsrichtwert 

von 50 dB(A), weil bei Anwendung des KJG die in der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung enthaltenen Ruhezeiten entfallen.  

 

2.2.2. Aufgrund der - im Vergleich zu einem „typischen WR-Gebietsgrundstück“ - we-

niger geschützten Lage des Klägergrundstücks ist das Schutzniveau des Grund-

stücks jedoch gemindert. Derartige Gesichtspunkte zu berücksichtigen und damit von 

denjenigen Immissionsrichtwerten abzuweichen, die nach der typisierenden Einstu-

fung in eine der Gebietskategorien nach § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV im Ansatz gel-

ten, ist weder nach dem KJG noch nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

ausgeschlossen, sondern kann vielmehr geboten sein. Gegenteiliges ergibt sich 

auch nicht aus der Begründung zum Gesetzentwurf (vgl. die amtl. Begründung, LT-

Drs. 16/8124, zu Art. 3, S. 7 links unten). Die konkrete Betroffenheit der benachbar-

ten Grundstücke kann im Einzelfall derart sein, dass die typisierende Betrachtungs-

weise des Verordnungsgebers unangemessen erscheint und der Ergänzung durch 

situationsbezogene Zumutbarkeitskriterien bedarf (BVerwG, U.v. 

23.9.1999 - 4 C 6.98 - DVBl 2000, 192/194). Hierbei bestimmen im Ausgangspunkt 

die Gebietsart und die tatsächlichen Verhältnisse die Schutzwürdigkeit und Schutz-

bedürftigkeit der von den Immissionen Betroffenen, wobei die Sportanlagenlärm-

schutzverordnung auch bei der – vorliegend nunmehr durch Art. 3 Abs. 1 KJG ange-

ordneten – unmittelbaren Anwendung Raum lässt für die differenzierte Bewertung 

von Nutzungskonflikten zwischen Sportanlagen und Wohnbebauung und für die Bil-

dung von Zwischenwerten (die nicht notwendig arithmetische „Mittelwerte“ sein müs-

sen) zwischen den baugebietsbezogenen Richtwerten nach § 2 Abs. 2 der 

18. BImSchV (BVerwG U.v. 23.9.1999 – 4 C 6/98 – BVerwGE 109, 314, juris 

Rn. 25 ff; VGH BW, U.v. 3.7.2012 – 3 S 321/11 – juris Rn. 23 bis 25, m.w.N. u.a. auf 

BVerwG, U.v. 2.2.2012 – 4 C 14.10 - ZfBR 2012, 368; BayVGH, U.v. 24.8.2007 –

 22 B 05.2870 - UPR 2008, 153 [Freibad im Außenbereich neben Reinem Wohnge-

biet in Ortsrandlage: ein Grundstück in Randlage zu einem weniger geschützten 
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festgesetzten Gebiet oder zum Außenbereich kann wegen dieser Lage nicht den vol-

len, für „sein“ Gebiet ansonsten geltenden Schutz beanspruchen]; vgl. zur vergleich-

baren Nr. 6.7 der TA Lärm: BVerwG, B.v. 12.9.2007 – 7 B 24/07 – juris Rn. 4 und 5 

m.w.N.). So liegt der Fall hier. 

 

2.2.2.1. Das Grundstück der Kläger liegt entgegen ihrer Behauptung am Rand der 

Wohnbebauung und nicht inmitten des WR-Gebiets. Dies gälte selbst dann, wenn die 

zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan so zu verstehen sein sollten, dass 

sich die Festsetzung „WR“ auch auf die Grünfläche mit Spielplatz nördlich des Anwe-

sens der Kläger bezieht. Entscheidend ist, dass die Wohnbebauung im Norden mit 

der Reihenhauszeile, in der auch die Kläger wohnen, endet und sich dann jenseits 

der ca. 17 m breiten öffentlichen Verkehrsfläche (Sackstraße) eine Grünfläche an-

schließt, die ersichtlich nicht zum Wohnen bestimmt ist. Lediglich auf der Westseite 

der W*********straße, die von Süden kommend am westlichen Giebelhaus der Rei-

henhauszeile der Kläger vorbeiführt und in die B******- bzw. die L********* Straße 

einmündet, gibt es westlich und noch nordwestlich des Grundstücks der Kläger bis 

zur Einmündung der W*********straße in die B******straße Wohnbebauung. Östlich 

der etwa 40 m langen Reihenhauszeile der Kläger dagegen gibt es nur einen sich 

von Süden nach Norden verjüngenden Streifen aus Kleingärten, Grünanlagen und 

einer Brachfläche, der das Wohngebiet von der L********* Straße trennt und auf Höhe 

der Reihenhauszeile der Kläger etwa 80 m breit ist. An der nördlichen Spitze der 

streitigen Grünfläche mündet die W*********straße in die B******- / L********* Straße. 

Diese Randlage ist auch auf den in den Akten befindlichen Luftbildern sehr anschau-

lich und zweifelsfrei zu erkennen. Dass das Reihenhaus der Kläger in der Mitte einer 

Reihenhauszeile liegt, demzufolge also westlich und östlich an andere Reihenhäuser 

anschließt, ist unerheblich; trotz dieser „Mittellage“ ist das Wohnhaus der Kläger we-

gen der relativ geringen Entfernung zu den unbeplanten oder nicht als Wohnfläche 

festgesetzten Bereichen denjenigen Immissionen ausgesetzt (Geräusche, Staub, 

Gerüche u.a.), die in diesen Bereichen entstehen und zu stärkeren Beeinträchtigun-

gen führen können, als sie Bewohner inmitten einer reinen Wohnbebauung für ge-

wöhnlich zu gewärtigen haben. 

 

Hinzu kommt die bauplanerische Festsetzung von Wohnnutzung und Spielplatznut-

zung in gegenseitiger Nachbarschaft. Diese schließt die Nutzung als Jugendspiel-

platz ein. Zwar war wohl Anfang der 90er Jahre die Entwicklung eines bestehenden 

„normalen“ Spielplatzes hin zu einer – heutigen – Streetballanlage oder einer ähnli-

chen „Jugendspieleinrichtung“ nicht genau erkennbar, sie lag aber auch nicht außer-

halb des Erwartbaren. Die Kläger konnten nicht darauf vertrauen, dass die ursprüng-

liche Immissionssituation unverändert bleiben würde und dass es nicht im Lauf der 
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Zeit zu stärkeren Belastungen kommen würde, als sie im Zeitpunkt der Errichtung 

des Wohnhauses üblich waren. Die Grenze bildet erst das Maß an Lästigkeit, das bei 

„normaler“ Entwicklung eines vergleichbaren Betriebs in der örtlichen Situation nicht 

mehr erkennbar angelegt und voraussehbar war (BVerwG, U.v. 

23.5.1991 - 7 C 19.90 - DVBl 1991, 880/881). Dass ein Jugendspielplatz sich zwar 

nicht zu einem Bolzplatz entwickeln, aber eines Tages „moderne Attraktionen“ wie 

einen Basketballkorb und eine (kleine) Streetballfläche bekommen würde, liegt nach 

der Wertung des Verwaltungsgerichtshofs noch innerhalb einer „normalen Entwick-

lung“. 

 

Die Randlage des Klägergrundstücks im Reinen Wohngebiet gegenüber einem nörd-

lich gelegenen Bereich, der schon aufgrund der Bauleitplanung (nämlich durch Fest-

setzung eines Spielplatzes) „lärmträchtig“ ist, und einem östlich bis nordöstlich be-

findlichen, gleichfalls potentiell emittierenden Außenbereich führt zu einer Minderung 

des Schutzniveaus bzw. einer Anhebung der Zumutbarkeitsschwelle.  

 

2.2.2.2. Dagegen kommt eine weitere generelle Anhebung der Zumutbarkeitsschwel-

le durch einen „Altanlagenbonus“ nicht in Betracht. Dies hat das Bundesverwal-

tungsgericht bereits für die Rechtslage vor Inkrafttreten des KJG bezüglich § 5 Abs. 4 

der 18. BImSchV entschieden (BVerwG U.v. 23.9.1999 – 4 C 6/98 – BVerwGE 

109, 314, juris Rn. 24); ein „Bonus“ kann vielmehr nur in der Form gewährt werden, 

dass bei „Altanlagen“ bestimmte lärmmindernde Maßnahmen, nämlich die Festle-

gung von Betriebszeiten, auszuscheiden haben. In gleicher Weise wie § 5 Abs. 4 der 

18. BImSchV bestimmt nunmehr in Bezug auf lärmschutzrechtliche Pflichten und 

Maßnahmen (diese sind in Art. 3 Abs. 2, Art. 4 und Art. 5 KJG geregelt) Art. 5 Abs. 2 

KJG, dass bei vor Inkrafttreten des KJG schon geschaffenen Jugendspieleinrichtun-

gen dann von einer Festsetzung von Betriebszeiten abgesehen werden soll, wenn 

die Immissionsrichtwerte an den in § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV genannten Immissi-

onsorten jeweils um weniger als 5 dB(A) überschritten werden; beschränkt auf Ju-

gendspieleinrichtungen ist erkennbar Art. 5 Abs. 2 KJG dem § 5 Abs. 4 der 

18. BImSchV weitestgehend nachgebildet. Auch Art. 5 Abs. 2 KJG kann demnach 

nicht so verstanden werden, dass bei „Alteinrichtungen“ die maßgeblichen Immissi-

onsrichtwerte generell um 5 dB(A) anzuheben wären. Die hinsichtlich der Tatbe-

standsvoraussetzungen wie auch der Rechtsfolgen ausdifferenzierten Regelungen in 

Art. 5 Abs. 2 und 3 KJG wären entbehrlich und gegenstandslos, wenn „alte“ Jugend-

spieleinrichtungen nur einen gegenüber Art. 3 Abs. 1 KJG i.V.m. § 2 Abs. 2 der 

18. BImSchV weniger strengen Immissionsrichtwert einzuhalten hätten (unverständ-

lich insoweit die amtl. Begründung, LT-Drs. 16/8124, S. 8, zu Art. 5, soweit dort von 

einer insgesamt zu duldenden „Pegelerhöhung von ca. 10 dB(A) gegenüber der un-
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veränderten Anwendung der 18. BImSchV“ die Rede ist). 

 

2.2.2.3. Auch Erwägungen im Hinblick auf die Sozialadäquanz rechtfertigen unter der 

Geltung des KJG, das bereits auf die gesonderte Berücksichtigung von Ruhezeiten 

verzichtet und auch in anderer Weise den Lärmschutz von Anwohnern zurücknimmt, 

keine zusätzliche Anhebung der Zumutbarkeitsschwelle. Dasselbe gilt für die in Be-

zug genommene Sportanlagenlärmschutzverordnung. Zum einen hat der Landesge-

setzgeber mit der Schaffung des KJG und den darin enthaltenen ausdifferenzierten 

Regelungen eine Wertung und Abwägung zwischen der Schutzbedürftigkeit Be-

troffener einerseits und der Wichtigkeit spielerisch-sportlicher Betätigung junger 

Menschen andererseits selbst vorgenommen; er hat hierbei berücksichtigt, dass eine 

Privilegierung der „spielerischen und sportlichen Betätigung von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen“ gegenüber Sportanlagen gerechtfertigt ist (vgl. die amtl. Be-

gründung, LT-Drs. 16/8124, S. 7, zu Art. 3, rechte Spalte Abschnitt 4). Zum Andern 

regelt das Gesetz – vgl. Art. 1 Satz 1 KJG – ausdrücklich „die Zulässigkeit von Im-

missionen durch Geräusche von Kinder- und Jugendspieleinrichtungen in der Nach-

barschaft von Wohnbebauung“. Das KJG insgesamt ist somit Ausdruck des Be-

wusstseins, dass einerseits junge Menschen aller Altersstufen ausreichend Räume 

zur Entfaltung auch im Nahbereich ihrer Wohnumgebung brauchen, andererseits die 

Nähe solcher Entfaltungsmöglichkeiten zur Wohnnutzung Konfliktpotential in sich 

birgt (vgl. das Vorwort zum Gesetzentwurf der Staatsregierung, LT-Drs. 16/8124, S. 1 

„A) Problem“ und „B) Lösung“; vgl. auch die amtl. Begründung, LT-Drs. 16/8124, 

insb. S. 6, rechts oben vor „B) Besonderer Teil“). Aus diesem Grund wäre es unzu-

lässig, von den im KJG festgelegten Immissionsrichtwerten wegen der „Sozialadä-

quanz“ der sportlich-spielerischen Betätigung von Jugendlichen zu Lasten der Lärm-

betroffenen abzuweichen. Es gilt hinsichtlich des KJG dasselbe wie hinsichtlich der 

Sportanlagenlärmschutzverordnung. § 2 der 18. BImSchV schließt als normative 

Festlegung der Zumutbarkeitsschwelle grundsätzlich eine hiervon abweichende tat-

richterliche Bewertung aus. Dies ergibt sich aus dem Normzweck, wie er durch die 

amtliche Begründung bestätigt wird (BR-Drs. 17/91, S. 33). Die Sportanlagenlärm-

schutzverordnung soll insbesondere für die Zukunft eine berechenbare und gleich-

mäßige Rechtsanwendung sicherstellen und diesbezüglich in der Vergangenheit als 

schmerzlich empfundene Defizite ausgleichen (BVerwG, B.v. 

8.11.1994 - 7 B 73.94 - NVwZ 1995, 992). 

 

2.2.2.4. Unter Berücksichtigung der oben genannten schutzmindernden Gesichts-

punkte hat der Verwaltungsgerichtshof die Überzeugung gewonnen, dass die 

Schutzwürdigkeit des klägerischen Grundstücks im Verhältnis zum strittigen Jugend-

spielplatz bei wertender Betrachtung unter der eines Grundstücks im Reinen Wohn-
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gebiet liegt, aber über der eines Außenbereichsgrundstücks. Als Zwischenwerte für 

die einzelnen Zeiträume bieten sich nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs 

die für ein Allgemeines Wohngebiet geltenden Immissionsrichtwerte an. 

 

2.2.3. Das Ausmaß der durch den Betrieb des Jugendspielplatzes verursachten, auf 

das klägerische Grundstück einwirkenden Lärmimmissionen kann aufgrund der bis-

herigen Messungen und Berechnungen der Beurteilungspegel nur ungefähr festge-

stellt werden (vgl. UA Nr. III.1.2, S. 27). Es ist mit Messunsicherheiten und Progno-

seungenauigkeiten behaftet, auf die es aber letztlich nicht entscheidungserheblich 

ankommt.  

 

2.2.3.1. Das Verwaltungsgericht hat seiner Entscheidung im angegriffenen Urteil ver-

schiedene Messungen und Berechnungen von Beurteilungspegeln am Anwesen des 

Grundstücks der Kläger zugrunde gelegt, die teils von der Beklagten, teilweise vom 

Verwaltungsgericht aufgrund der Beweisbeschlüsse vom 6. April 2006 und vom 

15. Mai 2008 vorgenommen worden sind (Messungen durch die Beklagte bzw. deren 

Umweltamt am 10.7.2003, am 6.10.2004 und am 8.9.2005; Gutachten der Fa. B**** 

vom 16.1.2007, betreffend zwei Messungen am 16. und 25.10.2006 sowie Videoauf-

nahmen des in der Zeit vom 21. bis zum 30.10.2006 auf dem Jugendspielplatz statt-

gefundenen Spielbetriebs; Gutachten der Fa. B**** vom 25.3.2009 [das frühere Gut-

achten vom 17.2.2009 ersetzend], betreffend Webcam-Aufzeichnungen des Spielbe-

triebs auf dem Jugendspielplatz in der Zeit vom 12.7.2008 bis zum 10.8.2008 sowie 

Hochrechnungen der durch den aufgezeichneten Spielbetrieb verursachten Beurtei-

lungspegel auf der Basis der dem Gutachten vom 16.1.2007 zugrunde liegenden 

gemessenen Beurteilungspegel beim Streetballspielen). Die Messungen, Videoauf-

zeichnungen und Berechnungen konnten naturgemäß keine uneingeschränkt ver-

gleichbaren Spielsituationen auf dem Jugendspielplatz erfassen. Gründe dafür sind 

u.a., dass – abhängig von Wetter, Uhrzeit und anderen Einflüssen – die Frequentati-

on des Platzes durch Jugendliche verschieden stark war, dass die Videoaufzeich-

nungen des Spielgeschehens unbemerkt hätten stattfinden sollen (dies aber wohl nur 

anfänglich gelungen ist), und dass die Kläger aus diesem Grund entgegen der im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren vereinbarten Vorgehensweise für die Langzeit-

messung keine weiteren Messtermine beim gerichtlicherseits beauftragten Gutachter 

abgerufen hatten. Das Verwaltungsgericht hat die sowohl von den Klägern als auch 

von der Beklagten eingewandten, allerdings unterschiedliche Gesichtspunkte betref-

fenden und in gegensätzliche Richtung zielenden Bedenken gegen die Messungen 

des Gutachters und gegen die hiernach ermittelten Beurteilungspegel (diese seien in 

Wirklichkeit niedriger bzw. höher) nicht geteilt. Es hat die Messungen vom 16. und 

25. Oktober 2006 (Gutachten vom 16.1.2007) zusammen mit den Videoaufzeichnun-

46 

47 



gen vom 12. Juli 2008 bis 10. August 2008 und die auf dieser Grundlage zusammen 

ermittelten Beurteilungspegel des gerichtlich beauftragten Sachverständigen, die im 

Gutachten vom 25. März 2009 enthalten sind, zur tatsächlichen Grundlage seiner 

Entscheidung gemacht (UA Nr. III.1.2, S. 27 unten); es hat sich hierzu trotz der – in 

Bezug auf Lärmmessungen – auf "schmaler" Grundlage erhobenen Daten in der La-

ge gesehen (UA Nr. III.1.2, S. 28). Die demnach entscheidungserheblich zugrunde-

gelegten Beurteilungspegel (wiedergegeben auf S. 19 des Urteils) sind wie folgt (sie 

betreffen ausschließlich den durch das Streetballspielen verursachten Lärm – nicht 

das Fußballspiel – und enthalten einen Messabschlag von 3 dB(A), einen Impulshal-

tigkeitszuschlag [nur für Ball- und andere impulshaltige Geräusche] und einen Ton- 

und Informationshaltigkeitszuschlag von 3 dB(A)): 

a) Bei durchschnittlicher (gemittelter) Nutzungsintensität: werktags außerhalb der 

Ruhezeiten: 42 dB(A) bis 45 dB(A); sonntags außerhalb der Ruhezeiten: 45 dB(A) 

bis 48 dB(A); sonntags während der nachmittäglichen Ruhezeiten: 45 dB(A) bis 

48 dB(A); Gesamtzeitraum während abendlicher Ruhezeiten: 43 dB(A) bis 46 dB(A). 

b) Bei maximaler Nutzungsintensität: werktags außerhalb der Ruhezeiten: 48 dB(A) 

bis 51 dB(A); sonntags außerhalb der Ruhezeiten: 50 dB(A) bis 53 dB(A); sonntags 

während der nachmittäglichen Ruhezeiten: 52 dB(A) bis 55 dB(A); Gesamtzeitraum 

während abendlicher Ruhezeiten: 54 dB(A) bis 57 dB(A). 

 

2.2.3.2. Die Einwände der Kläger gegen die verwaltungsgerichtlichen Feststellungen 

bezeichnen lediglich zwangsläufig mit derartigen Messungen verbundene Umstände, 

machen diese Messungen aber nicht unverwertbar. Soweit die Kläger meinen, die 

jugendlichen Streetballspieler hätten sich im Sommer 2008 nach Bemerken der Vi-

deokamera unrealistisch zurückhaltend (also Lärm vermeidend) verhalten, hat bereits 

das Verwaltungsgericht zutreffend angemerkt, dass eine Kameraaufzeichnung, wenn 

sie von den Jugendlichen bemerkt wird, auch zu einem gegenteiligen Verhalten füh-

ren und "lärmträchtige" Spielweisen geradezu provozieren kann, worauf auch im vor-

liegenden Fall manche aufgezeichneten Verhaltensweisen hindeuteten. Die Kläger 

haben allerdings auch - unwidersprochen - weiter eingewandt, das Bemerken der 

Videokamera durch die Jugendlichen habe nicht nur zu einem anderen Verhalten 

geführt, sondern dazu, dass die Jugendlichen auf andere Spielplätze in der Umge-

bung ausgewichen seien, der streitgegenständliche Jugendspielplatz demnach im 

Aufzeichnungszeitraum (12.7. bis 10.8.2008) ungewöhnlich gering frequentiert wor-

den sei. Die Berechtigung dieses Einwands wird gestützt durch den Vergleich der im 

Sommer 2008 gefertigten Videoaufnahme mit einer (damals von den Jugendlichen 

unbemerkten) Videoaufzeichnung an den beiden Tagen vom 16. und 25. Oktober 

2006, die nach den Berechnungen des Gutachters zu erheblich höheren Beurtei-

lungspegeln geführt haben. Bezüglich des Gutachtens vom 16. Januar 2007 (betref-
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fend die Messungen am 16. und 25.10.2006) hatte die Beklagte (vgl. die Ausführun-

gen im angefochtenen Urteil, S. 12 unten) unter Hinweis auf den Schriftsatz der Be-

klagten vom 26. Februar 2007 (mit Ausnahme der Berechnungsmodalitäten in Bezug 

auf den Ansatz eines Zuschlags für Ton- und Informationshaltigkeit) lediglich die an-

genommene Spieldauer von 6 Stunden als zu hoch bemängelt und gemeint, auch 

unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Videoaufnahmen sei eine solche Spiel-

dauer zu lang und wohl eher selten (dem wiederum haben die Kläger widerspro-

chen). Die Beklagte hat auch eingewandt, die von ihr durchgeführten unangemelde-

ten Messungen hätten wesentlich geringere Werte ergeben als die "angemeldete 

Messung", deren Ergebnis deshalb nicht repräsentativ sein könne. Aus – wiederum 

anderen – Kameraaufzeichnungen über lediglich zehn Tage im August könne die von 

den Klägern reklamierte intensive Nutzung des Platzes nicht entnommen werden. Es 

seien deshalb längere Aufzeichnungszeiträume notwendig. 

 

2.2.3.3. Die Schwierigkeiten bei der Feststellung des vom Jugendspielplatz ausge-

henden Lärms und die damit verbundene Messungenauigkeit stehen einer Beurtei-

lung, ob die Lärmimmissionen den Klägern zumutbar sind, gleichwohl nicht entge-

gen. 

 

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 27. April 2012 (Bl. 151 ff. [152/153] der VGH-

Akte) vorgetragen, dass das Umweltamt der Beklagten überschlägig diejenigen Beur-

teilungspegel ermittelt hat, die sich bei einer Lärmimmissionsbeurteilung nach den – 

von der Sportanlagenlärmschutzverordnung abweichenden – Regeln des KJG erge-

ben würden. Diese sind - insbesondere aufgrund des Wegfalls der Ruhezeitenrege-

lung und der zulässigen Einwirkzeit von 07:00 bis 22:00 Uhr - noch deutlich niedriger 

als die im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nach der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung ermittelten Beurteilungspegel. Nach der überschlägigen Berechnung des 

Umweltamts ergibt sich über den Tageszeitraum von 15 Stunden (07:00 bis 22:00 

Uhr) ein gemittelter Beurteilungspegel von 52 dB(A). Dieser liegt um 3 dB(A) unter 

demjenigen Immissionsrichtwert, der nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 der 18. BImSchV für ein 

Allgemeines Wohngebiet gelten würde und – bei einzelfallbezogener wertender Be-

trachtung der konkreten Schutzwürdigkeit - vorliegend auch für das Grundstück der 

Kläger jedenfalls als angemessen anzusehen wäre. 

 

Ob die – von den Klägern vermutete – geringere Frequentation des Jugendspielplat-

zes bei den Videoaufzeichnungen zu einer im Vergleich zur „normalen Benutzung“ 

um mindestens 3 dB(A) geringeren Lärmimmission am Grundstück der Kläger ge-

führt hat und ob folglich bei einer „normalen“ Benutzung mehr als 55 dB(A) zu besor-

gen wären, ist nicht nachweisbar. Eine weitere Sachaufklärung wurde insofern (zu-
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letzt) nicht mehr beantragt und drängt sich dem Verwaltungsgerichtshof auch nicht 

auf. Auch weitere gleichartige Messungen wären dem Einwand ausgesetzt, die ge-

messene tatsächliche Nutzung sei nicht typisch gewesen. 

 

Hinzu kommt, dass auch im Fall der Bejahung schädlicher Umwelteinwirkungen die 

gegen eine nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage beste-

henden Abwehrrechte eines Dritten sich auch im Anwendungsbereich des KJG nach 

Inhalt und Reichweite nach denjenigen Pflichten richten, die § 22 Abs. 1 BImSchG 

dem Betreiber einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage auferlegt; sie können 

nicht weiter gehen, als solche Pflichten reichen. Dies ergibt sich zwar nicht unmittel-

bar aus § 22 Abs. 1 BImSchG, aber doch aus dem Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit. Die Abwehransprüche der Kläger stehen vorliegend deshalb unter dem Vorbe-

halt, dass die von ihnen bekämpften Lärmbeeinträchtigungen „nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind“ (§ 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und dass – soweit die Beein-

trächtigungen unvermeidbar sind – die Beeinträchtigungen (nur) auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden müssen (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Abgesehen davon können 

auch Art. 4 KJG Maßnahmen entnommen werden, die in Betracht kommen, und kann 

Art. 5 KJG entnommen werden, dass Anordnungen nach pflichtgemäßem Ermessen 

erlassen werden können, mit Einschränkungen für die hier vorliegenden Altanlagen 

(Abs. 2) – auch diese Einräumung von Ermessen und diese Einschränkungen sind 

Ausfluss des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. 

 

Aus dem Umstand, dass die „nach dem Stand der Technik“ vermeidbaren schädli-

chen Umwelteinwirkungen nicht auftreten dürfen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG), 

folgt eine Beschränkung der Betreiberpflichten und der Abwehrrechte der Betroffenen 

auch in wirtschaftlicher Beziehung: Die Maßnahmen, mit denen die schädlichen Um-

welteinwirkungen vermieden werden sollen, müssen für den Durchschnittsbetreiber 

objektiv wirtschaftlich geeignet sein (Jarass, BImSchG 10. Aufl. 2013, § 22 Rn. 36 

und § 3 Rn. 107 f.). Gemeint ist hiermit eine Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand 

und Nutzen möglicher Maßnahmen (Jarass, a.a.O., § 3 Rn. 107). Das unter dem Ge-

sichtspunkt des nachbarlichen Interessenausgleichs zumutbare Mindestmaß (vgl. 

Jarass, a.a.O., § 22 Rn. 37 unter Hinweis auf BVerwG, U.v. 19.1.1989 –

 7 C 77/87 - NJW 1989, 1291) bedeutet, dass – jedenfalls – solche Beeinträchtigun-

gen unterbleiben, die oberhalb der polizeilichen Gefahrenschwelle liegen; unter-

schreiten sie als bloße Nachteile und Belästigungen diese Gefahrenschwelle, so er-

fordert die Beschränkung auf das Mindestmaß eine umfassende Abwägung aller 

Faktoren (Jarass, a.a.O., § 22 Rn. 38 und 39). Als Gefahrenschwelle kann im Fall 

von Lärmimmissionen ein gemittelter Beurteilungspegel von jedenfalls nicht unter 

65 dB(A) angesehen werden. Anhaltspunkte dafür, dass diese Schwelle erreicht wird, 
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bestehen im vorliegenden Fall nicht. Im Gegenteil deuten alle Messungen darauf hin, 

dass selbst der Wert von 60 dB(A) deutlich unterschritten wird. 

 

Soweit weitere Maßnahmen zur Verringerung des vom Jugendspielplatz ausgehen-

den Lärms in Betracht kommen, hat der Verwaltungsgerichtshof nach dem Aktenin-

halt, insbesondere dem Vortrag der Beteiligten und dem Augenschein vom 

29. Oktober 2013, die Überzeugung gewonnen, dass der wirtschaftliche Aufwand für 

eine – vergleichsweise geringe – Lärmreduzierung außer Verhältnis zum damit er-

reichten Nutzen steht. Zwar haben die Kläger unwidersprochen (Schriftsätze vom 

30.9.2011, S. 2, Bl. 107/108 der VGH-Akte, und vom 12.3.2012, S. 11/12, 

Bl. 141/142 der VGH-Akte) vorgetragen, die Streetballanlage sei nicht auf einem Ge-

räusch dämmenden Belag errichtet worden. Die Beklagte hat insoweit allerdings zu 

Recht – und ohne dass dies auf Widerspruch seitens der Kläger gestoßen wäre – 

eingewandt, die Lärmbelastung resultiere den Gutachten zufolge hauptsächlich von 

menschlichen Lautäußerungen, nicht vom Aufprallgeräusch [Schriftsatz vom 

24.10.2011, S. 1, Bl. 109 der VGH-Akte). Wie die beim Augenschein gefertigten Fo-

toaufnahmen zeigen, sind die zur Absicherung der Jugendspielfläche gegenüber der 

Straße montierten Gitter zwar nur teilweise mit „Klirrschutz-Elementen“ (z.B. Moos-

gummistreifen) versehen; ein solcher Klirrschutz fehlte gerade an denjenigen Zaun-

teilen, die gegenüber dem Anwesen der Kläger liegen, sie sind vielmehr nur mit Ab-

standshaltern montiert (vgl. Fotos Nrn. 3 bis 7 als Anlagen zur Niederschrift vom 

29.10.2013). Die Beklagte hat hierzu im Augenscheinstermin vom 29. Oktober 2013 

allerdings nachvollziehbar erklärt, (weitere) Schwingungsdämpfer aus Moosgummi 

seien hier wenig wirksam, da zum Einen auch sie nicht verhindern würden, dass 

beim Aufprall des Balls am Zaun der gesamte Zaun in Schwingungen gerate, und 

zum Andern diese Elemente weder die Aufprallgeräusche am Boden noch die Laut-

äußerungen der spielenden Jugendlichen (die die Hauptlärmquelle seien) verringern 

könnten. Zu der angesprochenen Verlängerung des – ohnehin niedrigen – „Lärm-

schutzwalls“ hat die Beklagte nachvollziehbar vorgebracht, diese sei technisch und 

finanziell zu aufwendig angesichts der damit verbundenen Erschwernisse bei der 

(infolge der Verkehrssicherungspflicht der Beklagten obliegenden) Pflege der Bäume 

jenseits des Zauns in der Südostecke. Die vom Gutachter aufgrund der Schallmes-

sungen vom 16. und 25. Oktober 2006 im Gutachten vom 16. Januar 2007 ange-

sprochene Möglichkeit einer Pegeldämpfung um etwa 10 dB(A) durch eine 4 bis 5 m 

hohe Lärmschutzwand an der südlichen Grenze der Streetballanlage (Nr. 5.1 auf 

S. 24 des Gutachtens vom 16.1.2007) kommt ebenfalls nicht in Betracht. Eine derar-

tige Lärmschutzwand würde entweder die erwünschte Einsehbarkeit des Jugend-

spielplatzes von außen verhindern oder – sollte sie aus durchsichtigem, zugleich 

aber bruchfestem Material sein – nur mit außerordentlich hohem, gänzlich unverhält-
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nismäßigem Aufwand zu verwirklichen sein. 

 

2.3. Zur Rechtslage ohne Berücksichtigung des KJG: 

 

Sofern Bedenken gegen die Gesetzgebungskompetenz des bayerischen Landesge-

setzgebers zur Regelung des von Jugendspielplätzen ausgehenden Lärms durch-

greifen sollten und von einer Unanwendbarkeit des KJG auszugehen wäre, ergibt 

sich im vorliegenden Fall kein anderes Ergebnis. 

 

Es mag zwar sein, dass die Orientierung an Regelwerken wie der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung oder der Freizeitlärmrichtlinie dazu führen könnte, dass die vorlie-

gend gemessenen bzw. ermittelten Beurteilungspegel höher ausfallen als bei An-

wendung des KJG. Andererseits wäre zu bedenken, dass der Gesichtspunkt der So-

zialadäquanz desjenigen Lärms, der bei der spielerisch-sportlichen Betätigung von 

Jugendlichen unvermeidbar entsteht, im Unterschied zu dem von „normalen Sportan-

lagen“ verursachten Lärm eine Absenkung des Schutzniveaus benachbarter Wohn-

bebauung rechtfertigen kann. Die Orientierung an überwiegend andere Anlagen be-

treffenden Regelwerken berücksichtigt nämlich zu wenig, dass Jugendspielplätze der 

Erfüllung von Aufgaben dienen, die im Allgemeininteresse liegen, und dass ein ge-

eigneter Anlagenstandort nicht immer vorhanden ist. Dies kann dazu führen, dass 

nach der nach dieser Rechtslage gebotenen tatrichterlichen Würdigung des Einzel-

falls die erwähnten Privilegierungen des KJG im Ergebnis doch zur Anwendung 

kommen. Dies kann auch dazu führen, dass eine Störung als sozialadäquat hinge-

nommen werden muss. Davon muss hier nach Auffassung des Verwaltungsgerichts-

hofs ausgegangen werden. Unverändert blieben die Einschränkungen der Betreiber-

pflichten bzw. der korrespondierenden Abwehrrechte von Betroffenen, die sich aus 

dem oben behandelten Gesichtspunkt „Stand der Technik“ ergeben. Daher käme 

man im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis. 

 

3. Die Kläger können auch nicht beanspruchen, dass die Beklagte die Nutzung des 

Spielplatzes zum Fußballspielen unterbindet (Hauptantrag, Teil 2). 

 

Ein nachbarlicher Abwehranspruch der Kläger besteht nur, wenn die Beklagte als 

Betreiberin des Jugendspielplatzes für die Störung verantwortlich ist. Dies setzt 

grundsätzlich voraus, dass die Lärmimmissionen durch die bestimmungsgemäße 

Nutzung der Anlage im Rahmen des Widmungszwecks verursacht werden. Für Stö-

rungen durch Nutzungen außerhalb dieses Rahmens ist dagegen der Anlagenbetrei-

ber nur dann verantwortlich, wenn er besondere Anreize geschaffen hat, die zu einer 

regelwidrigen Nutzung "einladen" (BayVGH, U.v. 30.11.1987 –
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 26 B 82 A.2088 - BayVBl 1988, 241; BayVGH, U.v. 

31.3.2006 - 22 B 05.1683 - NVwZ-RR 2007, 462/464 m.w.N.), und wenn er derarti-

gen Anreizen nicht mit zumutbaren angemessenen Mitteln entgegenwirkt. Allein die 

Einrichtung eines Spielplatzes mit entsprechenden Spielgeräten führt nicht dazu, 

dass der Betreiber für jede Störung verantwortlich ist, die bei der – wie hier - bestim-

mungswidrigen Nutzung der Anlage entsteht. Hat der Betreiber die ihm unter Berück-

sichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zumutbaren Maßnahmen getroffen, 

um naheliegende missbräuchliche Nutzungen der Anlage auszuschließen oder zu-

mindest zu begrenzen, kann eine durch solche Nutzungen gleichwohl verursachte 

Störung ihm nicht mehr zugerechnet werden. In diesem Fall ist der beeinträchtigte 

Nachbar auf die Inanspruchnahme polizeilicher Hilfe zu verweisen. 

 

Vorliegend hat die Beklagte – entsprechend ihrer Benutzungsordnung – durch Schil-

der an den Zugängen zum Jugendspielbereich gut sichtbar (in Bild und Schrift) da-

rauf hingewiesen, dass das Fußballspielen dort nicht erlaubt ist. Sie hat nach den 

Feststellungen des Verwaltungsgerichts auch organisatorische Maßnahmen zur 

Überwachung der Benutzungsordnung getroffen (Aufnahme des Spielplatzes als 

"Brennpunkt" in das Überwachungsprogramm des städtischen Ordnungsdienstes). 

Sie hat ferner die Platzoberfläche "fußballspielunfreundlich" gestaltet, indem sie meh-

rere Erdhügel aufgeschüttet und damit die größere, zum Fußballspielen oder „Bol-

zen“ einladende ebene Fläche beseitigt hat. Von einem besonderen Anreiz zur miss-

bräuchlichen, bestimmungswidrigen Nutzung des Jugendspielplatzes kann deshalb 

nicht gesprochen werden, ebenso wenig davon, dass die Beklagte es an ihr zumut-

baren Gegenmaßnahmen hätte fehlen lassen. 

 

Nach allem ist daher die Berufung insgesamt zurückzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 167 Abs. 2 VwGO, § 708 Nr. 10, 

§ 711 ZPO. 

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten 

Zulassungsgründe gegeben ist. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 
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Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 

Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung 

bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

 

Dr. Schenk                                         Demling                                                  Ertl 

 

 

Beschluss: 

 

Unter Änderung des Beschlusses des Bayerischen Ver-

waltungsgerichts Augsburg vom 19. Mai 2010 wird der 

Streitwert für die beiden erstinstanzlichen Klageverfahren 

bis zu deren Verbindung auf jeweils 7.500 € und ab der 

Verbindung sowie für das Berufungsverfahren auf 

15.000 € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

Gemäß § 52 Abs. 1 GKG ist der Streitwert in Verfahren vor den Gerichten der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit nach der sich aus dem Antrag des Klägers für ihn ergeben-

den Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Die Kläger machen vorlie-

gend immissionsschutzrechtliche Abwehransprüche geltend; dies gilt für beide vor 

dem Verwaltungsgericht getrennt erhobene und dann zur gemeinsamen Entschei-

dung verbundene Streitsachen. Die Kläger wenden sich zwar nur gegen den Betrieb 

der Jugendspielbereichs, nicht des – schon seit Jahrzehnten bestehenden - Kinder-

spielplatzes, begehren aber mit der Beseitigung der Streetballanlage im Ergebnis die 

Aufgabe des Jugendspielplatzes als solchem. Die Bedeutung des Rechtsstreits für 

die Kläger folgt aus der geltend gemachten Beeinträchtigung höchstpersönlicher 

Rechtsgüter durch Lärm und mittelbar aus der geminderten Nutzbarkeit und des 

Wertes ihres Wohngrundstücks. Für Klagen von Drittbetroffenen, die sich gegen die 

Immissionen von Spiel-, Sport- oder Bolzplätzen bzw. vergleichbaren Freizeiteinrich-

tungen insgesamt und nicht nur gegen eine zeitlich oder sachlich begrenzte Belästi-

gung wandten, hat der beschließende Senat in ständiger Rechtsprechung den 

Streitwert grundsätzlich auf 15.000 € festgesetzt (zuletzt BayVGH, B.v. 9.7.2014 –

 22 C 14.1462 und 22 C 14.1464 –, betreffend die Klagen auf immissionsmindernde 

Maßnahmen bei einem Bolzplatz; BayVGH, B.v. 24.8.2007 – 22 B 05.2870 – juris 

Rn. 40, betreffend die Immissionsabwehrklage des Nachbarn eines gemeindlichen 

Freibads; B.v. 11.12.2008 – 22 ZB 07.613 – juris, betreffend die außerschulische 

Nutzung eines Schulhofs als Kinderspielplatz). Hieran ist festzuhalten. Die beim Ver-

waltungsgericht zunächst getrennt anhängig gemachten Begehren sowie auch der in 

der Berufungsinstanz gestellte Hilfsantrag betreffen indes nicht verschiedene Anla-

gen, sondern richten sich nur auf verschiedene Abhilfemaßnahmen bezüglich ein 

und derselben Anlage. Es ist daher sachgerecht, für die beiden in erster Instanz er-

hobenen Klagen bis zu deren Verbindung einen Streitwert von jeweils 7.500 € und ab 

der Verbindung der Klagen für den Rechtsstreit insgesamt einen Streitwert von 

15.000 € festzusetzen.  

 

 

 

 

Dr. Schenk                                         Demling                                                  Ertl 
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